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Impressum 
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verantwortlich: Der Landrat 

Reutergasse 12, 15907 Lübben (Spreewald) 

Telefon: 03546 / 20-1008 
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Erscheinungsweise: nach Bedarf 

 

Das Amtsblatt ist am Sitz der Kreisverwaltung  

in 15907 Lübben (Spreewald), Reutergasse 12, 

in der Pressestelle erhältlich. 

 

Es liegt ebenfalls zur Einsicht in allen Ämtern  
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Dahme-Spreewald und in der Verwaltungs- 
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Allgemeinverfügung des Landkreises Dahme-Spreewald 

 
Über die Anordnung der Vollsperrung eines Teiles der Straße "Unter den Eichen" 
(Hofjagdweg) 
 
Die Anordnung über die Vollsperrung der Straße „Unter den Eichen“ (Hofjagdweg) vom 
05.03.2026, veröffentlicht im Amtsblatt für den Landkreis Dahme-Spreewald vom 05. März 
2026 (04/2026), wird aus den dort aufgeführten und weiterbestehenden Gründen bis 
einschließlich zum 13. April 2026 verlängert. Wegen der genauen Lage wird auf die Anlage 
mit der Straßenskizze in der genannten Anordnung hingewiesen.  
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Landkreis Dahme-Spreewald, Der 
Landrat, Reutergasse 12, 15907 Lübben, oder bei jedem anderen Standort des Landkreises 
Dahme-Spreewald schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. 
 
 
i.A. 
gez. Siemer-Rinka 
stellvertretende Amtstierärztin 
 

 

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN 

DES LANDKREISES DAHME-SPREEWALD 
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Bekanntmachung des Südbrandenburgischen 
Abfallzweckverbandes (SBAZV) 

Der Südbrandenburgische Abfallzweckverband gibt hiermit die Beschlüsse im 
öffentlichen Teil der 6. Sitzung der Verbandsversammlung vom 23 März 2026 bekannt: 

Beschluss zur Einführung einer getrennten Bioabfallerfassung im Gebiet des SBAZV 
(VV 035/26) 

Die Verbandsleitung wird beauftragt, zum 01.01.2028 im Gebiet des Südbrandenburgischen 
Abfallzweckverbandes (SBAZV) die getrennte Bioabfallerfassung auf freiwilliger Nutzungs-
basis durch die angeschlossenen Abfallerzeuger einzuführen. 

Wahl des hauptamtlichen Verbandsvorstehers (VV 039/26) 

Herr Holger Riesner, geboren am 17.05.1974, wohnhaft in Rangsdorf, wird mit Wirkung vom 
01.05.2026 für die Dauer von weiteren acht Jahren zum Verbandsvorsteher gewählt. 
 
 
Ludwigsfelde, den 25.03.2026 
 
 
 
gez. Riesner 
Verbandsvorsteher 

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN VON  

VERBÄNDEN UND EINRICHTUNGEN 


